














" EU-Verträge. Textfassungen nach dem Vertrag von Lissabon,
4. Auflage. Von Carl-Otto Lenz/Klaus-Dieter Borchardt (Hrsg). Ver-
lag Bundesanzeiger, Köln 2008, 520 Seiten, Pb, mit CD-ROM,
a 35,80.

Die vorliegende konsolidierte Fassung nach
dem Vertrag von Lissabon ist ein unverzicht-
barer Kanon für jedermann, der mit EU-
Recht zu tun hat. Das Buch enthält eine kon-
solidierte Fassung des Vertrags über die Euro-
päische Union, des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (frühe-
rer EG-Vertrag) mit allen Protokollen und
Erklärungen sowie den Abdruck der Charter

der Grundrechte der EU mit ihren Erläuterungen. Durch
die grafische Hervorhebung sind alle Änderungen und
Neuerungen leicht erkennbar. Dazu kommt eine sehr nütz-
liche, systematische Einführung des Generalanwaltes (Prof.
Dr. Karl-Otto Lenz und Prof. Klaus-Dieter Borchardt).

Sehr hilfreich ist auch die dem Buch beigefügte CD-
ROM, in der der Vertrag von Lissabon in deutscher, engli-
scher und französischer Fassung abrufbar ist. Ein sehr nütz-
liches Buch, das in keiner Bibliothek fehlen sollte, auch wenn
der Vertrag nun durch die aktuellen Entwicklungen in Irland
wieder einmal gefährdet erscheint.

Franz J. Heidinger

" Österreichisches Gemeinderecht. Von Friedrich Klug/Peter
Oberndorfer/Erich Wolny (Hrsg). Verlag Manz, Wien 2008, 1140
Seiten, Loseblatt, a 198,–.

Linz, das dort angesiedelte Institut für Kom-
munalwissenschaft und die dortige Universität
waren schon immer eine gute Adresse für das
Gemeinderecht in Österreich. Mit dem von
Fröhler und Oberndorfer seit dem Jahr 1980 he-
rausgegebenen Loseblattwerk zum österrei-
chischen Gemeinderecht lag eine übersicht-

liche und praxistaugliche Darstellung wesentlicher Probleme
dieses Rechtsgebiets vor. Nunmehr ist im Manz-Verlag ein
erneut aus Linz stammendes Handbuch zum österrei-
chischen Gemeinderecht erschienen, das die rechtswissen-
schaftliche Literatur zum Kommunalrecht umfangreich
und aktuell ergänzt.

Das von Klug, Oberndorfer und Wolny herausgegebene
Werk „Österreichisches Gemeinderecht“ stellt in siebzehn
Kapiteln die wichtigsten Gegenstände dieses Rechtsgebiets
dar. Neben der Erörterung der verfassungsrechtlichen
Grundlagen und der allgemeinen Bestimmungen finden sich
verschiedene Kapitel zum Organisationsrecht der Gemein-
den, etwa zu Wahlen zum Gemeinderat, zu Rechtsstellung

und Aufgaben der Gemeindeorgane und zu Struktur und
Aufgaben des Gemeindeamts bzw Magistrats. Insofern ist
hervorzuheben, dass in den einzelnen Abschnitten eine Dar-
stellung gelingt, die zwar die unterschiedlichen landesgesetz-
lichen Regelungen aufzeigt, dennoch eine gut lesbare Ge-
samtdarstellung der Grundstrukturen bietet. Einen zweiten
Schwerpunkt bilden das Recht der Gemeindefinanzen und
das kommunale Wirtschaftsrecht, die in sechs Abschnitten
bis hin zur Gebarungskontrolle dargestellt sind. Hier sei be-
sonders auf das Kapitel zur gemeindlichen Auftragsvergabe
hingewiesen, das in übersichtlicher Weise das Vergaberecht
für die tägliche Praxis in den Gemeinden erschließt. Die in
den Text eingebundenen Tabellen und Checklisten bereiten
die komplexe Materie auf und ermöglichen einen raschen
Zugriff auf die wichtigsten Informationen. Schließlich ist
dem Recht der Gemeindeaufsicht ein Kapitel gewidmet.
Mit der gewählten Form des Handbuchs – der Zusammenfü-
gung der als Hefte gebundenen Kapitel als Loseblattausgabe
– bleibt das Buch trotz seines immensen Umfangs handlich,
die einzelnen Kapitel behalten ihre Lesbarkeit. Gleichzeitig
ermöglicht die Erscheinungsweise als Loseblattausgabe eine
Ergänzung um weitere Kapitel und erleichtert eine Aktuali-
sierung auch einzelner Abschnitte.

Mit dem „Österreichischen Gemeinderecht“ wird eine
Lücke innerhalb der rechtswissenschaftlichen Literatur in
Österreich geschlossen. Es wird dank seiner breiten The-
mensetzung und seiner Relevanz für die täglichen Rechts-
probleme in den Gemeinden als Handbuch sowohl für die
praktische Arbeit in den Gemeinden als auch für die anwalt-
liche Praxis dienen. Ebenso bildet es für die wissenschaftli-
che Beschäftigung mit Fragen des Gemeinderechts in Zu-
kunft eine wesentliche Grundlage. Es bleibt zu hoffen, dass
das „Österreichische Gemeinderecht“ bald um weitere Kapi-
tel, insbesondere in Bereichen des materiellen Verwaltungs-
rechts, die für die Gemeinden von besonderer Relevanz sind,
ergänzt werden wird.

Katharina Pabel

" Erhaltung und nützliche Verbesserung im MRG, WEG und
WGG. Von Ingmar Etzersdorfer. Verlag LexisNexis ARD ORAC,
Wien 2007, 172 Seiten, br, a 32,–.

I

Der Autor, ein Praktiker im Bereich des
Wohnrechts, veröffentlicht in diesem Werk
seine überarbeitete Dissertation zum Thema
Erhaltung und nützliche Verbesserung im
MRG, WEG und WGG. Die darin behan-
delten Aspekte des Wohnrechts sind an
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praktischer Relevanz sowohl für Privatpersonen als auch
Unternehmen kaum zu überbieten.

II

Das Werk richtet sich sowohl als Praxishandbuch an den
professionellen Anwender als auch als Einstiegshilfe für inte-
ressierte Laien in die Welt des Wohnrechts. Es werden so-
wohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten im Bereich
der Erhaltung und der nützlichen Verbesserungen im Be-
reich des MRG, WEG und WGG behandelt.

III

Der Autor hat sich nicht nur theoretisch, sondern aktuell
und praxisnah mit dem MRG und all seinen Änderungen
und Novellen sowie dem WEG 2002 und dem WGG und
der WRN 2006 beschäftigt. Durch seine berufliche Tätig-
keit im Bereich des Miet-, Wohn- und Liegenschaftsrechts
als Konzipient in Wirtschaftskanzleien und nunmehr in ei-
nem international agierenden Immobilienunternehmen ver-
fügt er auch über den nötigen Bezug zur Praxis und damit zu
praxisrelevanten Fragestellungen.

In leicht fassbarer Form werden sowohl die praxisrelevan-
ten Bereiche der Erhaltungspflichten des Vermieters im Zu-
sammenhang mit demMietgegenstand sowie alle sich daraus
ergebenden Konsequenzen bis hin zur Finanzierung darge-
stellt als auch, welche Pflichten der Mieter hat, um die Erhal-
tung des Mietgegenstands zu gewährleisten. Ebenso werden
die Erhaltungsproblematik bei nachträglicher Begründung
vonWohnungseigentum an einem vermieteten Objekt sowie
die spezielle Problematik in Mischhäusern behandelt. Er-
wähnenswert ist die chronologische Darstellung der histori-
schen Entwicklung von MRG, WEG und WGG bis hin zur
aktuellen Gesetzeslage, wodurch das Verständnis für den An-
wender zusätzlich erleichtert wird. Abgerundet wird das
Werk durch eine kritische Auseinandersetzung mit Vorschlä-
gen de lege ferenda aus der Lehre.

IV

Der besondere Wert dieses Werkes für den Leser liegt in
der umfassenden, aber dennoch kurzen und verständlichen
Darstellung dieser komplexen Rechtsmaterie. Der mit dem
Wohnrecht schon bestens Vertraute findet darin weiterfüh-
rende Anregungen, dem nur gelegentlich damit Konfron-
tierten bietet.

Wolfgang Schäfer

" Aufsatz Lindinger, Wiener Liste – Update 2008, ZVR 2008,
316. Verlag Manz, Wien 2008, ZVR-Jahresabo 2008, a 217,50 in-
klusive Versandspesen im Inland und Einbanddecke, Einzelheft
a 21,70.

Mit dem im Verlag Manz im Jahre 2006 er-
schienenen Buch Reiserechtsprozess hat Rechts-
anwalt Dr. Eike Lindinger erstmals die Wiener
Liste veröffentlicht, eine chronologische Dar-
stellung der österreichischen Rechtsprechung
zu „Reisemängeln“ in tabellarischer Aufstel-
lung. Nach dem Update 2007 (ZVR 2007,
07/08, 228 ff) hat der Autor in verdienstvoller

Weise auch dieses Jahr ein Update 2008 (ZVR 2008, 07/08,
316 ff) vorgelegt. Der von RA Dr. Lindinger geschaffene Na-
me „Wiener Liste“ hat bereits Eingang in Urteile und in den
Sprachgebrauch – nicht nur der Fachleute – gefunden. Auch
die deutsche reiserechtliche Literatur, vgl insbesondere Füh-
rich (vgl Newsletter 12/2006) verweist bereits auf sie.

Dr. Eike Lindinger ist seit mehr als zehn Jahren für in- und
ausländische Reiseveranstalter forensisch tätig. Er ist damit
als intimer Kenner der spezifischen Materie des Reiserechts
bestens ausgewiesen. Die Wiener Liste bildet mehr als eine
bloße Rechtsprechungssammlung. Vielmehr macht sie die
Dynamik dieses Rechtsgebiets deutlich. So ist es der forensi-
schen Überzeugungsarbeit der Anwaltschaft zu verdanken,
dass die Gerichte heute den Ersatz entgangener Urlaubs-
freuden anerkennen. Das Arbeiten in diesem Rechtsgebiet
setzt Grundlagenkenntnis nicht nur des materiellen Zivil-
rechts, sondern auch der organisatorischen Abläufe im Tou-
rismus voraus.

Reiserecht betrifft heute alle Bevölkerungsschichten. Da-
her ist die Wiener Liste in der Medienberichterstattung – in
Tageszeitungen, Rundfunkmedien und Fachzeitschriften –

auf großes Echo gestoßen. In der juristischen Fachwelt (vgl
ZVR 9/07 Kathrein, ÖJZ 2/07 Ziehnsack, ZAK 16/06 Keiler)
ist dieWiener Liste wegen ihrer Originalität, der bei ihrer Er-
stellung aufgewendeten Mühe und Sorgfalt und – vor allem –

wegen der Neuartigkeit des Werkes und der Praktikabilität
nicht mehr wegzudenken.

Zeitnahe vor erstmaligem Erscheinen derWiener Liste hat
Michitsch (vgl ZVR 7/08 2006, Die Frankfurter Tabelle zur
Reisepreisminderung und ihre Anwendbarkeit im österrei-
chischen Recht 340 ff) die Schaffung einer eigenen Preismin-
derungsübersicht für Österreich angeregt: Die Frankfurter
Tabelle, wie auch die übrigen Mängeltabellen vor allem aus
der Bundesrepublik Deutschland bedürfen mangels Bezug
auf die österreichische Rechtsprechungspraxis an sich einer
Überarbeitung. Unmittelbar nach Erscheinen der Wiener
Liste wurde von Kolmasch im Handbuch Zivilrecht 2006,
das nunmehr jährlich veröffentlicht wird, die ZAK-Reise-
preisminderungstabelle vorgestellt. Das Thema ist ob der
Publikationsdichte – siehe dazu jüngst auch in der Zeitschrift
ecolex 2008/8 und die darin enthaltenen Beiträge sowie Bei-
träge in ZAK 2008/15 – sowie vor demHintergrund des erst-
mals am 3. bis 4. 7. 2008 auf der Wirtschaftsuniversität in
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Wien veranstalteten Reiserechtstags von höchstem Interesse
und eminenter Aktualität.

Im Gegensatz zur Frankfurter Tabelle katalogisiert dieWie-
ner Liste alphabetisch eine Vielzahl bereits judizierter Mängel
und sonstiger Reise-Unannehmlichkeiten. Die Frankfurter
Tabelle wird in Deutschland bereits als veraltet angesehen.
Sie enthält nur eine statische Auflistung von Reisemängeln
samt Minderungsquoten, ohne auf die Vielzahl möglicher
Mängel und Unannehmlichkeiten näher einzugehen. Eine
Aktualisierung fehlt seit mehr als zwanzig Jahren. In der
Wiener Liste wird bei den einzelnen Mängeln nicht nur Pro-
zentsatz, sondern auch der für die Entscheidung maßgebli-
che Sachverhalt kurz dargestellt. Auch werden die sich aus
den unterschiedlichen Sachverhalten ergebenden divergie-
renden Prozentsätze aufgezeigt. In den Anmerkungen, in de-
nen sich die Kenntnis des Verfassers mit der Reiserechtsma-
terie widerspiegelt, finden sich Hinweise für die Prozessfüh-
rung. Diese Bandbreite an Informationen enthält wichtige
Hinweise, um einen Prozesserfolg im Voraus einzuschätzen.
Im Unterschied zur Frankfurter Tabelle werden auch bloße
Unannehmlichkeiten – nunmehr von Schmidt (vgl ZAK
2008/17, Fallbeispiele zur Reisepreisminderung) als irrele-
vant bezeichnet – dargestellt, die keinen Preisminderungsan-
spruch begründen.

Mit der Wiener Liste steht ein praxis- und prozessfestes
Werkzeug zur Verfügung. Mit ihr können nicht nur die Er-
wartungshaltung des Pauschalreisenden an seinen Urlaub,
sondern auch die Prozessaussichten besser beurteilt werden.
Auch in manchen Fällen unberechtigte Wunschvorstellun-
gen werden ins rechte Lot gerückt.

Gottfried Thiery

" Grundlagen des österreichischen Straf-
rechts. Allgemeiner Teil I. Von Adrian Eugen
Hollaender/Christoph Mayerhofer. StudienVer-
lag, Innsbruck 2007, Reihe Recht –Wissenschaft
für die Gegenwart, Band 1, 160 Seiten, kart,
a 19,90.

" Strafrecht. Aktuelle Tendenzen und Entwick-
lungen. Von Adrian Eugen Hollaender. Studien-
Verlag, Innsbruck 2007, Reihe Recht – Wissen-
schaft für die Gegenwart, Band 2, 260 Seiten,
kart, a 29,90.

Neues strafrechtliches Schrifttum

I

Eine neue strafrechtliche Reihe ist der inte-
ressierten Leserschaft anzuzeigen:

Unter der Reihenbezeichnung „Recht – Wissenschaft für
die Gegenwart“ liegen bereits zwei Bände vor, die, 2007 im

StudienVerlag Innsbruck erschienen, sich aktuellen Fragen
des österreichischen Strafrechts widmen.
Die Reihe hat sich ein hohes Ziel gesetzt:

„Das Recht hat – als der Gerechtigkeit und dem geordneten Zu-
sammenleben der Menschen dienende Geisteswissenschaft – die
Aufgabe, Lösungen für die Probleme und Fragestellungen der Ge-
genwart anzubieten.

Methodische Stringenz und rechtsdogmatische Präzision der
entwickelten Theorien haben sich insofern miteinander in konkre-
ter Anwendung zu verbinden.
Die Rechtswissenschaft erweist sich somit im besonderen Maß als

Wissenschaft für die Gegenwart, wobei sie stets aus dem reichen
Erfahrungsschatz der Vergangenheit zu schöpfen hat, um solcher
Art auf den tragfähigen Fundamenten wohlverstandener Rechts-
tradition die richtigen gegenwartsbezogenen und zugleich auch zu-
kunftsweisenden Konzepte zu errichten.“

II

Unter dem Titel „Grundlagen des österreichischen Straf-
rechts“ haben die Autoren Christoph Mayerhofer und Adrian
Eugen Hollaender auf knapp 160 Seiten eine kompakte Dar-
stellung grundsätzlicher Fragen des materiellen Strafrechts
vorgelegt.

Beide Autoren müssen der interessierten Öffentlichkeit
nicht vorgestellt werden:

Prof. Dr. Christoph Mayerhofer war zwischen 1979 und
2000 als Generalanwalt im Bundesministerium für Justiz tä-
tig.

Als wissenschaftlicher Publizist ist er nach dem Übertritt
in den Ruhestand tätig geblieben und widmet sich va auch
der Herausgabe einer großen kommentierten Ausgabe zu
StGB, StPO und den einschlägigen Nebengesetzen.

Dr. Adrian Eugen Hollaender ist als Autor zahlreicher mo-
nographischer Studien und Aufsätze der einschlägigen litera-
rischen Öffentlichkeit als besonders expeditiv bekannt.
Schwerpunkt seiner weit gestreuten wissenschaftlichen Inte-
ressen ist das Strafrecht und – damit verbunden – die zentra-
len Fragen des öffentlichen Rechts, va im Bereich der
Grund- und Freiheitsrechte und deren internationaler Ver-
ankerung sowie deren Schutz.

III

Im Rahmen der Grundlagen des österreichischen Straf-
rechts werden ausgehend von einer entsprechenden Einfüh-
rung in weiterer Folge Delikt und Deliktsaufbau sowie die
Erscheinungsformen des Delikts erörtert.

Das Buch wendet sich nach der Einsicht des Rezensenten
an den und diejenige(n), die Kenntnis der Grundlagen des
Strafrechts anstreben und erwerben wollen; mithin ist also
eine Einführung in die Grundlagen des materiellen Straf-
rechts beabsichtigt, die auch für den Auszubildenden und
den praktischen Rechtsanwender insoweit von Gewicht ist,
als dass sie einen raschen Überblick über zentrale Rechtsbe-
griffe des materiellen Strafrechts bietet.
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Inwieweit sich „Grundlagen“ im Konzert der sehr um-
fänglichen Literatur zum materiellen Strafrecht behaupten
werden, wird die Zukunft weisen.

Immerhin muss das angezeigte Buch mit einer ganzen
Reihe, darunter auch durchaus etablierter Lehrbücher und
Einführungen konkurrieren.

IV

Anderen Zuschnitts ist die von Adrian Eugen Hollaender als
Band 2 der angezeigten Reihe herausgegebene Aufsatz-
sammlung unter dem schlichten Titel „Strafrecht – Aktu-
elle Tendenzen und Entwicklungen“ zu bewerten, deren
Erscheinen vom Rezensenten uneingeschränkt begrüßt
wird:

Hollaender ist in den vergangenen Jahren mit einer schier
unglaublichen Produktivität immer wieder als Autor zu wis-
senschaftlichen Einzelfragen des Strafrechts, als Rezensent
und Glossator, durchaus aber auch als profunder Beurteiler
rechtsstaatlicher Grundfragen hervorgetreten.

In dem hier anzuzeigenden Werk „Strafrecht“ sind ein
Teil seiner Glossen, Entscheidungsbesprechungen, größere
Aufsätze und Abhandlungen in einer höchst lesbaren und
konzisen Aufbereitung zusammengestellt worden.

Sie bieten dem Leser einen aktuellen Eindruck davon, wie
durchaus spannend und Interesse anziehend wissenschaftli-
ches Schrifttum sein kann, wenn es nicht nur auf der Höhe,
sondern auch in der Tiefe der jeweiligen Auseinanderset-
zung der Zeit steht.

Ausgehend von der Darstellung so genannter „leading ca-
ses“ werden in weiterer Folge monographische Schwer-
punkte dargestellt (etwa: die mangelnde Strafwürdigkeit
der Tat; Zurückdrängung der Gerichtsbarkeit in der Straf-
rechtspflege; Rechtsstaat und Freiheitsrechte; Fragen der
Tierquälerei; Verfahrensgrundrechte, Fragen des Rechts-
mittelrechts; Grundsatzfragen des Schuldbegriffs, Stellung
des Vorsatzes im Deliktsaufbau).

Aber auch das Strafrecht im Spannungsverhältnis zu Frei-
heit der Kunst „Betrug durch Die Fledermaus“ oder die Fragen
des Ortstafelstreits gelangen zur Erörterung.

Mag man durchaus in einzelnen Fragen auch nicht der
Auffassung des Autors sein, so stellt die Sammlung „Straf-
recht“ aber dennoch und gesamthaft ein äußerst begrüßens-
wertes Beispiel jener Form juristischer Literatur dar, deren
wir in Österreich so häufig entraten: zeitgemäß Spannendes,
auf der Grundlage ebenso fundierter wie aktueller Kenntnis-
se.

Es darf zu hoffen stehen, dass die angezeigte Reihe „Recht
– Wissenschaft für die Gegenwart“ weiterhin belebend für
die österreichische Strafrechtspflege, aber auch die im Straf-
recht tätigen Juristen, welcher Profession auch immer, aus-
gebaut wird.

Michael E. Sallinger

" Rechtsnormen des StGB suchen, verstehen und auslegen. Von
Otto Lagodny. Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Graz 2007, 198
Seiten, br, a 28,80.

Mit diesem Buch möchte der Autor laut der
von ihm deklarierten Zielsetzung „vermitteln,
wie man Strafrechtsnormen sucht, versteht
und auslegt“. Dies ist grundsätzlich eine be-
grüßenswerte Zielsetzung. Dieser versucht
sich der Autor auf analytische Weise zu nä-
hern, wobei er besonderen Wert auf die Text-
auslegung und die methodischen Grundlagen
der Interpretation legt.

Es steht daher zu hoffen, dass das Werk in
seiner Gesamtheit den Lesern bei diesem Bestreben hilfreich
zu sein und ihr Interesse an der Lektüre vertiefender metho-
discher Literatur zum Strafrecht zu wecken vermag, denn
gerade bei der Anwendung des Strafrechts ist die ständige
Rückbesinnung auf die hermeneutischen Grundlagen in
der Tat von größter Bedeutung. Dementsprechend stellt sich
das vorliegende Buch als grundlagenorientiertes Bestreben
einer Hinführung vor allem zum Text des StGB dar und leis-
tet somit einen erfreulichen Beitrag zur Grundlagenfor-
schung.

Differenzierter Betrachtung bedürfen allerdings die fol-
genden Aspekte:

Sehr instruktiv erscheint zunächst die Auflistung der juris-
tischen Auslegungsmethoden auf Seite 51. Dabei fällt jedoch
eines auf: Der Autor führt eine „Wortlaut-Auslegung“ sowie
– richtig – die historische, die systematische und die teleolo-
gische Auslegung an. Der eingangs angeführte Begriff
„Wortlaut-Auslegung“ ist dabei allerdings dogmatisch un-
scharf und die Auflistung unvollständig, denn richtigerweise
wäre näher zu unterscheiden in die grammatikalische Ausle-
gung (nach dem Wortlaut), die logische Auslegung (nach
dem formalen Sinnzusammenhang), die systematische Aus-
legung (nach der Stellung des Rechtssatzes im Gesetz), die
historische Auslegung (nach der Entstehungsgeschichte)
und die teleologische Auslegung (nach dem Zweck des
Rechtssatzes), um der juristischen Normeninterpretation
vollständig gerecht zu werden (vgl Hollaender/Mayerhofer,
Grundlagen des österreichischen Strafrechts, AT I [Studien-
verlag 2007] Kapitel 6, Methoden der Norminterpretation).
Zu hinterfragen ist auch die einleitende Aussage Lagodnys auf
Seite 31, der Begriff Rechtsgut sei eine Abkürzung für den
Zweck einer Norm, denn der Zweck einer Norm ist auf
den Schutz von Rechtsgütern gerichtet und somit sprachlich
nicht mit den Rechtsgütern unmittelbar gleichsetzbar.

Der in Fußnote 5 (auf Seite 15) gegebene Hinweis „Abge-
druckt im Kodex unter Ziffer 23/5“ wiederum erscheint
ohne näher bezeichnete Angabe der bezogenen Quelle (und
ohne Literaturverzeichnis im Buch) unvollständig. Dass La-
godny überdies (beispielsweise auf Seite 14 und auf Seite 15)
die Wortschöpfungen „StrafverteidigerIn“ und „AnwältIn“
wählt, mag auf das Streben nach Gender-Modernismen zu-
rückzuführen zu sein, ist aber sprachlich nicht sinnvoll, da
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ja „Strafverteidiger“ und „Anwalt“ der jeweils geschlechts-
neutrale Überbegriff ist und außerdem die offizielle Bezeich-
nung ohnehin „Rechtsanwalt“ lautet und als solche auch von
weiblichen Vertretern dieses Berufsstandes geführt wird.

Im Übrigen erfreut das vorliegende Werk hingegen durch
eingehende Grundlagenanalyse. Dabei wird allerdings
manchmal über das Ziel geschossen: So bedarf beispielsweise
die Feststellung, dass Sätze aus Wörtern bestehen, keiner ei-
genen Ableitung aus der „Struktur des StGB“ (wie vom Au-
tor auf Seite 20 oben vorgenommen). Ähnliches gilt für die
Anleitung des Autors: „Wir schauen, wie viele Haupt- und
Nebensätze eine Norm oder ein Absatz enthält“ (Seite 53).
Auch der Tipp des Autors „von den Paragrafen zu den Absät-
zen, von dort zu den Sätzen, dann zu den Halbsätzen, um
schließlich bei den Wörtern anzukommen“ (Seite 32) ist

nicht unbedingt notwendig, ebenso wie auch die seitenweise
wörtliche Übernahme von Rechtsnormen aus dem StGB,
die weitgehend durch einen schlichten Verweis auf das StGB
selbst substituierbar wäre.

Von diesen Details abgesehen, stellt das Werk jedoch
einen interessanten Beitrag zur Grundlagenforschung dar,
der dem Leser die besondere Bedeutung der Wortinterpre-
tation im Strafrecht vor Augen führt und die spezifische Re-
levanz einer Erschließung von Rechtsnormen unter diesem
zentralen Gesichtspunkt nahe legt. Solcherart wird der Leser
zum Überdenken von vielfach selbstverständlich erscheinen-
den Aspekten veranlasst und zum eigenständigen Erarbeiten
der Grundlagen des StGB ermuntert, was von der Zielset-
zung her insgesamt durchaus positiv ist.

Adrian Eugen Hollaender
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Der Praxisleitfaden zum Maklerrecht bietet Ihnen in seiner dritten Auflage
• eine verständliche Erläuterung des gesamten Maklerrechts

– NEU: mit Immobilienmaklerverordnung und
Personalkreditvermittlerverordnung

• eine Rechtsprechungsübersicht mit Sachverhaltsdarstellungen
– mit allen Judikaten seit Inkrafttreten des Maklergesetzes am 1.7.1996

• sowie zahlreiche Muster
– zum sofortigen Anwenden
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Indexzahlen 2008: Sept. Okt.
Berechnet von Statistik Austria
Index der Verbraucherpreise 2005 (1 2005 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,7 107,6*)
Großhandelsindex (1 2005 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,7 112,1*)

Verkettete Vergleichsziffern
Index der Verbraucherpreise 2000 (1 2000 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,1 119,0*)
Index der Verbraucherpreise 96 (1 1996 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,4 125,2*)
Index der Verbraucherpreise 86 (1 1986 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163,9 163,8*)
Index der Verbraucherpreise 76 (1 1976 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,8 254,6*)
Index der Verbraucherpreise 66 (1 1966 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447,2 446,8*)
Verbraucherpreisindex I (1 1958 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569,7 569,2*)
Verbraucherpreisindex II (1 1958 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571,6 571,0*)
Lebenshaltungskostenindex (April 1945 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5006,0 5001,4*)
Kleinhandelsindex (März 1938 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4314,4 4310,3*)
Großhandelsindex (1 2000 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,3 123,4*)
Großhandelsindex (1 1996 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,1 127,1*)
Großhandelsindex (1 1986 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,6 132,5*)
Großhandelsindex (1 1976 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,5 176,4*)
Großhandelsindex (1 1964 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,6 293,8*)
Großhandelsindex (März 1938 = 100) ohne MWSt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2932,8 2866,3*)
*) vorläufige Werte Zahlenangaben ohne Gewähr

Indexzahlen

www.manz.at
Besuchen Sie unsere Fachbuchhandlung für Recht, Steuer, Wirtschaft! 
E-Mail: bestellen@manz.at • Tel.: 01/531 61-100 • Fax: 01/531 61-455 MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuch-
handlung GmbH, Kohlmarkt 16, 1014 Wien FN 124 181w • HG Wien

Kategorie: Sehr nützlich!

2008. XX, 468 Seiten.
Geb. EUR 94,–
ISBN 978-3-214-00313-5

Prader

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz – WGG

Der anerkannte Wohnrechtsexperte RA Dr. Christian Prader hat die
WGG-Judikatur für Sie aufbereitet: in kurzen Leitsätzen, auf einen
Griff, systematisch geordnet.

� Knappe Anmerkungen zum Gesetzestext
� Relevante Nebenbestimmungen und Erlässe
� Weiterführende Literaturhinweise

Außerdem enthalten: EntgeltrichtlinienVO, PrüfungsrichtlinienVO und
GebarungsrichtlinienVO sowie das Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997
zum raschen Nachschlagen!



Einzigartig:
Der neue Marken-Index

2008. XII, 668 Seiten
Ln. EUR 158,–
ISBN 978-3-214-00627-3

E-Mail: bestellen@manz.at • Tel.: 01/531 61-100 • Fax: 01/531 61-455
MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Kohlmarkt 16, 1014 Wien FN 124 181w • HG Wien

Besuchen Sie unsere Fachbuchhandlung für Recht, Steuer, Wirtschaft!
www.manz.at

Kronberger/König

Markensammlung zur Warenähnlichkeit

Das vorliegende Werk bietet erstmalig
�eine tabellarisch aufgebaute Sammlung
�aller zwischen 1950 und 2007 ergangenen Entscheidungen
�des Patentamts und des Obersten Patent- und Markensenats. 

Zwei Verzeichnisse
�Entscheidungen nach Geschäftszahl
und
�alphabetisches Register
für das gezielte Auffinden!

Nehmen Sie die Markensammlung rechtzeitig zur Hand – so sichern Sie sich Ihre
gewünschte Marke und vermeiden Kollisionsfälle bereits im Vorfeld!

Die Autoren:
Dr. Harald Kronberger, Rechtsanwalt, und Mag. Felix König, Rechtsanwaltsanwärter, sind
ua Experten auf dem Gebiet des Markenrechts.



Substitutionen

Wien

Übernehme Substitutionen in Wien und Umgebung,
auch kurzfristig, in Zivil- und Strafsachen (Nähe Jus-
tizzentrum), auch Verfahrenshilfe und Rechtsmittel.
Dr. Christa Scheimpflug, Rechtsanwalt, Erdberger
Lände 6, 1030 Wien.
Telefon (01) 713 78 33 und (01) 712 32 28, auch
außerhalb der Bürozeiten, Telefax (01) 713 78 33-74
oder Mobiltelefon (0664) 430 33 73 und
(0676) 603 25 33, E-Mail: scheimpflug@aon.at

RA Dr. Elisabeth Nowak, 1190 Wien, Gymnasium-
straße 68/6, Telefon (01) 369 59 34, Telefax (01)
369 59 34-4, übernimmt Substitutionen in Zivil- und
Strafsachen in Wien und Umgebung, insbesondere
vor den Bezirksgerichten Döbling und Hernals.

RA Dr. Helmut Denck, 1010 Wien, Fütterergasse 1,
übernimmt Substitutionen in Zivil- und Strafsachen.
Telefon (01) 535 60 92, Telefax (01) 535 53 88.

Verfahrenshilfe in Strafsachen.
RA Dr. Irene Pfeifer-Preclik, Riemergasse 10, 1010
Wien, Telefon (01) 512 22 90, (0664) 302 53 56,
Telefax (01) 513 50 35, übernimmt Substitutionen,
auch Verfahrenshilfe in Strafsachen und Rechtsmittel.

Substitutionen in Wien und Umgebung in Zivil- und
Strafsachen übernimmt RA Mag. Erich Hochauer,
1010 Wien, Fütterergasse 1.
Telefon (01) 532 19 99, Telefax (01) 535 53 88.

Substitutionen aller Art (auch Verfahrenshilfe in
Straf- und Zivilsachen) in Wien und Umgebung
übernimmt – auch kurzfristig – RA Mag. Irene Haase,
An der Au 9, 1230 Wien.
Telefon/Telefax (01) 888 24 71, durchgehend er-
reichbar Mobil (0676) 528 31 14.

Substitutionen aller Art (auch in Straf- und Exekuti-
onssachen) in Wien und Umgebung (in Wien auch
kurzfristig) übernehmen die Rechtsanwälte Mag.
Wolfgang Reiffenstuhl & Mag. Günther Reiffenstuhl,
Franz-Josefs-Kai 41/9, 1010 Wien (nächst Justizzen-
trum Wien-Mitte).
Telefon (01) 218 25 70, Telefax (01) 218 84 60.

Substitutionen in Wien und Umgebung in Zivil- und
Strafsachen übernimmt RA Mag. Georg E. Thalham-
mer, 1010 Wien, Mölkerbastei 10.
Telefon (01) 512 04 13, Telefax (01) 533 74 55.

RA Dr. Michaela Iro, 1030 Wien, Invalidenstraße 13,
übernimmt Substitutionen in Zivil- und Strafsachen
(auch Verfahrenshilfe) in Wien und Umgebung und
steht auch für die Verfassung von Rechtsmitteln zur
Verfügung. Jederzeit auch außerhalb der Bürozeiten
erreichbar. Telefon (01) 712 55 20 und
(0664) 144 79 00, Telefax (01) 712 55 20-20,
E-Mail: iro@aon.at

RA Dr. Thomas Würzl, 1010 Wien, Sonnenfelsgasse 3,
übernimmt Substitutionen in Zivil- und Strafsachen.
Telefon (01) 532 27 80, Telefax (01) 533 84 39,
E-Mail: office.wuerzl@chello.at

RA Dr. Claudia Patleych, 1060 Wien, Mariahilfer
Straße 45/5/36, übernimmt – auch kurzfristig –

Substitutionen aller Art in Wien und Umgebung,

auch Verfahrenshilfe in Strafsachen und Ausarbeitung
von Rechtsmitteln. Telefon (01) 585 33 00,
Telefax (01) 585 33 05, Mobil (0664) 345 94 66,
E-Mail: claudia.patleych@aon.at

Wien: RA Mag. Katharina Kurz, 1030 Wien, Invali-
denstraße 5–7, Tür 6 + 7, vis-à-vis Justizzentrum
Wien-Mitte, übernimmt Substitutionen in Wien und
Umgebung, insbesondere auch vor dem BG I, BG für
Handelssachen Wien und dem Handelsgericht
Wien. Telefon (01) 877 38 90,
Telefax (01) 877 38 90-6, Mobil (0664) 441 55 33.

Wien: Zufolge Kanzleinähe zum neuen Justizzentrum
Wien-Mitte übernehme ich Substitutionen vor dem
BG I, BGHS und HG Wien; insbesondere in Reise-
rechtsachen.
RA Mag. Dr. Gerhard Hickl, Postgasse 11, 1010 Wien,
Telefon (01) 587 85 86, Telefax (01) 587 85 86-18.

Substitutionen in Wien in Zivil- und Strafsachen
übernimmt RA Dr. Michael Kreuz, 1010 Wien,
Herrengasse 6 – 8/Stg 3,
Telefon (01) 535 84 110, Telefax (01) 535 84 11-15.

Substitutionen in Wien und Umgebung in Zivil- und
Strafsachen übernimmt RA-Kanzlei Dr. Heinz-Peter
Wachter, 1030 Wien, Landstraßer Haupt-
straße 83–85/18, Telefon (01) 713 68 20-0,
Telefax (01) 713 68 20-32.

Substitutionen in Wien und Umgebung in Zivil- und
Strafsachen übernimmt RA-Kanzlei Dr. Gerhard Huber
– Dr. Michael Sych, 1080 Wien, Laudongasse 25
Telefon (01) 405 25 55, Telefax (01) 405 25 55-24,
E-Mail: huber-sych@aon.at

Übernehme gerne Substitutionen in Wien in Zivil-
sachen, auch kurzfristig (Kanzlei in unmittelbarer
Nähe zum Justizpalast), auch Verfahrenshilfe und
Rechtsmittel. RA Mag. Peter Melicharek, Garde-
gasse 11, 1070 Wien, Telefon (01) 890 99 66, Telefax
(01) 890 99 66-66, E-Mail: pm@advocatur-bureau.at

Substitutionen in Wien, bevorzugt Bg Josefstadt,
Hernals, Döbling, ASG, übernimmt Kanzlei
Dr. Haunschmidt, Stadiongasse 6–8, 1010 Wien;
Kontakt: Mag. Angelika Haunschmidt, Telefon (01)
40 34 500, Fax DW 25, office@ra-haunschmidt.at
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Niederösterreich

RA Dr. Helmut Malek, Dinstlstraße 6, 3500 Krems,
übernimmt Substitutionen in Zivil- und Strafsachen in
Krems und Umgebung.
Telefon (02732) 727 00, Telefax (02732) 727 00 27,
E-Mail: advokat.malek@aon.at

Steiermark

Graz: RA Mag. Eva Holzer-Waisocher, 8010 Graz,
Kreuzgasse 2 c, übernimmt für Sie gerne – auch
kurzfristig – Substitutionen in Zivil- und Strafsachen
in Graz und Umgebung.
Telefon (0316) 82 65 54, Telefax DW 30, E-Mail:
office@anwalt-austria.at, Mobil erreichbar:
(0676) 310 48 52.

Salzburg

RA Dr. Christian Adam, 5020 Salzburg, Sigmund-
Haffner-Gasse 3, übernimmt Substitutionen aller Art
in der Stadt Salzburg.
Telefon (0662) 84 12 22-0, Telefax (0662) 84 12 22-6.

RA Dr. Klaus Estl, Schanzlgasse 4 a, 5020 Salzburg
(100 Meter vom Landes- und Bezirksgerichts-
gebäude Salzburg entfernt), übernimmt Substitu-
tionen in Zivil-, Straf- und Verwaltungssachen.
Telefon (0662) 84 31 64, Telefax (0662) 84 44 43,
E-Mail: gassner.estl@salzburg.co.at

RA Mag. Johann Meisthuber, Vogelweiderstraße 55,
5020 Salzburg, übernimmt – auch kurzfristig – Sub-
stitutionen aller Art in Salzburg und Umgebung.
Telefon (0662) 84 38 52, Telefax (0662) 84 04 94,
E-Mail: RA-MEISTHUBER@AON.AT

Bezirksgericht St. Johann im Pongau: Wir überneh-
men Substitutionen vor dem BG St. Johann im Pongau
sowie im gesamten Sprengel (auch Exekutions-Inter-
ventionen) zu den üblichen kollegialen Konditionen.
Kreuzberger und Stranimaier OEG, Moßhammer-
platz 14, 5500 Bischofshofen, Telefon (06462) 41 81,
Telefax (06462) 41 81 20,
E-Mail: office@mein-rechtsanwalt.at

Oberösterreich

Rechtsanwalt Mag. Benedikt Geusau, 4320 Perg,
Hauptplatz 9 übernimmt Substitutionen in Linz und
Umgebung sowie vor den Bezirksgerichten Perg,
Mauthausen und Pregarten.
Telefon (07262) 535030, Telefax (07262) 535034,
E-Mail: office@geusau.com

Vorarlberg

RA Dr. Peter Strele, Belruptstraße 27, 6900 Bregenz,
übernimmt Substitutionen vor den Gerichten in
Feldkirch, Dornbirn und Bregenz.
Telefon (05574) 464 75, Telefax (05574) 447 21,
E-Mail: ra-strele@aon.at

International

Deutschland: Zwangsvollstreckung, Titelumschrei-
bung, Substitution. Rechtsanwalt aus München über-
nimmt sämtliche anwaltlichen Aufgaben in Deutsch-
land. Zuverlässige und schnelle Bearbeitung garantiert!
Rechtsanwalt István Cocron, Liebigstraße 21, 80538
München, Telefon (0049-89) 552 999 50, Telefax
(0049-89) 552 999 90. Homepage: www.cllb.de

Deutschland: Die Rechtsanwaltskanzlei Buder & Her-
berstein vertritt österreichische Mandanten in ganz
Deutschland vor Gerichten und Behörden. Lerchenfel-
der Straße 94, 1080 Wien, und Kurfürstendamm 54,
D-10707 Berlin, Telefon (01) 402 45 31, Telefax
(01) 402 45 31 33, E-Mail: buder.herberstein@csg.at

Deutschland: Münchner Rechtsanwaltskanzlei über-
nimmt Terminvertretungen etc in München und
Süddeutschland. Gewissenhafte, zuverlässige und zü-
gige Mandatsbearbeitung. Kontakt per E-Mail:
rechtsanwaltskanzlei@muenchen-mail.de

Deutschland: Auf das Bau- und Immobilienrecht
spezialisierte Kanzlei im Großraum München ist
österreichischen Kollegen bei sämtlichen anwaltlichen
Aufgaben in diesem Bereich behilflich. RA Dr. Achim
Mundt, Viktor-Frankl-Straße 45, D-86899 Landsberg
a. Lech; Telefon: +49/(0)8191/401 96 41, Telefax
+49/(0)8191/401 96 42, E-Mail: info@dr-mundt.com,
www.dr-mundt.com

Finnland: Unsere Rechtsanwälte in Helsinki über-
nehmen Mandate/Substitutionen in ganz Finnland,
sowohl im Bereich des Wirtschafts- als auch des all-
gemeinen Privatrechts. Ansprechpartner: RA Dr. Hans
Bergmann (Rechtsanwälte BJL Bergmann Oy,
Eteläranta 4 B 9, 00130 Helsinki, Telefon [+358 9]
696207-0, Telefax [+358 9] 696207-30, E-Mail:
hans.bergmann@bjl-legal.com, www.bjl-legal.com)

Griechenland: RA Eleni Diamanti, in Österreich und
Griechenland (Athen) zugelassen, vertritt vor grie-
chischen Gerichten und Behörden und steht österrei-
chischen Kollegen für Fragen zum griechischen Recht
zur Verfügung. Weyrgasse 6, 1030 Wien,
und Vas. Sofias 90, 11528 Athen,
Telefon (01) 713 14 25,
Telefax DW 17, E-Mail: office@diamanti.at

Italien: RA Avv. Dr. Ulrike Christine Walter, in Öster-
reich und Italien zugelassene Rechtsanwältin, Kärnt-
ner Straße 35, 1010 Wien, und Via A. Diaz 3, 34170
Görz, und 33100 Udine, Via Selvuzzis 54/1, Italien,
steht österreichischen Kollegen für Mandats-
übernahmen und staatenübergreifende Substitutio-
nen aller Art zur Verfügung.
Telefon (01) 512 22 88, Telefax (01) 512 24 17,
Mobil (0664) 253 45 16,
E-Mail: u.c.walter@chello.at

Italien-Südtirol: Rechtsanwaltskanzlei Mahlknecht &
Rottensteiner, Dr.-Streiter-Gasse 41, I-39100 Bozen,
steht österreichischen Kollegen für Mandatsübernah-
men gerne zur Verfügung. Kontakt:
Telefon +39 (0471) 05 18 80,
Telefax +39 (0471) 05 18 81,
E-Mail: info@ital-recht.com, www.ital-recht.com

Schweiz: Rechtsanwalt Fürsprecher Roland Padrutt,
Himmelpfortgasse 17/7, A-1010 Wien (niedergelas-
sener europ RA/RAK Wien), mit Niederlassung

Schweiz, Bachstrasse 2, CH-5600 Lenzburg 1, steht
österreichischen Kollegen für Mandatsübernahmen in
der Schweiz und cross-border-Rechtssachen aller Art
zur Verfügung. Telefon Wien +43 (1) 513 01 40,
E-Mail: padrutt@roland-padrutt.at,
Telefon Schweiz +41 (62) 886 97 70,
E-Mail: padrutt@roland-padrutt.ch

Serbien: Rechtsanwälte Dr. Janjic, Gracanicka 7,
11000 Beograd, stehen österreichischen Kollegen für
Mandatsübernahmen und cross-border-Rechtssachen
aller Art zur Verfügung. Telefon +381 (11) 262 04 02,
Telefax +381 (11) 263 34 52,
Mobil (+664) 380 15 95, E-Mail: janjicco@eunet.yu
oder janjic@chello.at, www.janjic.co.yu

Slowenien – Kroatien – Bosnien und Herzegowina –

Serbien – Montenegro – Mazedonien – Kosovo:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Mirko Silvo Tischler,
Trdinova 5, SI-1000 Ljubljana, steht sämtlichen Kol-
legen und Kolleginnen für cross-border-Mandats-
übernahmen in diversen Rechtssachen zur Verfügung.
Telefon +386 (0)1 434 76 12,
Telefax +386 (0)1 432 02 87,
E-Mail: info@eu-rechtsanwalt.si,
Web: www.eu-rechtsanwalt.si

Stellenangebote

Oberösterreich

Rechtsanwaltsanwärter/in mit Anwaltsprüfung oder
Substituten/in ab 1. 1. 2009 gesucht. Spätere Part-
nerschaft möglich. Bewerbungen samt Lebenslauf er-
beten an RA Dr. Otto Hauck, Dietlstraße 8,
4560 Kirchdorf/Krems, E-Mail: office@hauckotto.at,
Homepage: www.hauckotto.at

Partner

Wien

Rechtsanwalt in 1010 Wien, Nähe Schottentor, bietet
ab Jahreswechsel für Kollegen/innen (Nichtraucher)
Regiegemeinschaft (Räumlichkeiten samt Infrastruk-
tur) an. Kontakt: georg@thalhammer.com

Kanzlei in 1030 Wien (Nähe Justizzentrum), ver-
kehrsgünstig gelegen, bietet neu adaptierte Räum-
lichkeiten samt Infrastruktur in Jugendstilhaus zur
Mitbenützung. Anfragen bitte an
office@rechtsanwaeltin.cc

Kanzleiabgabe

Wien

Rechtsanwalt bietet Kollegen/in(nen) pensionsbedingt
Kanzlei-Übernahme ab Dezember 2008. Zentrale Lage
in 1010 Wien, günstige Bedingungen. Kontakt:
RAkanzlei@gmx.at, Telefon (0676) 77 47 170.
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Die einfachste Art  
elektronisch mit Gerichten 
zu kommunizieren

Machen 
Sie sich’s
leicht

medixPro – die bewährte Software für 
den elektronischen Rechtsverkehr mit 

–  integrierter Akten-, Dokumenten- 
und Personenverwaltung 

–  Leistungserfassung, Honorarabrechnung 
–  Schuldnerkonten und Zinsenberechnung  
–  neu ab 1.1.2008: vollelektronische 

Grundbuchanträge mit Archivium-Verbindung

ACHTUNG!  
Der alte ERV wird per 
31.12. 2008 beendet.

www.medix.at 
T 02236/537 57 
E offi ce@medix.at, offi ce@imd.at

Inserate

Kanzleiübernahme

Wien und Umgebung

Wir übernehmen gut eingeführte Rechtsanwalts-
kanzleien (wegen Pensionsantritt etc) zu Bestkon-
ditionen. Zuschriften bitte an den Verlag unter Chiffre
A-100803.

Immobilien

Wien

Unternehmensberatung vermietet ab Jänner 2009
2–3 Büroräume mit jeweils 18–20 m2 in bester Lage
im 1. Bezirk, Dr.-Karl-Lueger-Ring 8. Wir bieten jun-
gen RechtsanwältInnen Büros im Dachgeschoss,
Rezeption/Wartezone, Office Management (Telefon,
Klientenempfang). Kontakt: Mag. Matthias
Schulmeister, Telefon: +43/1/587 35 03,
www.schulmeister-consulting.at

Rechtsanwaltskanzlei in 1010 Wien bietet 3 abge-
schlossene Büroräumlichkeiten für Kollegen/innen mit
gesamter Infrastruktur, EDV und Sekretariat gegen
Miete an. Kontakt (01) 532 24 74,
weber.recht@aon.at

Kärnten

Villach Zentrum: Kanzleiräumlichkeiten ca. 220 m2

(auch teilbar) zu vermieten. Parkplätze sind im In-
nenhof vorhanden. Telefon: (0664) 264 49 74.
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§§§§§ §§§§§statt

§  vom Abenteuerurlaub bis zur Luxusreise 
§  hervorragende Qualität in allen Bereichen 
§  ausgesuchte Hotels in Asien und dem Orient
§  deutschsprachig geführte Rundreisen! 
§  breitgefächertes Portfolio 
§  Tai Pan Preisgarantie! 

Ohne Berufung
Sie brauchen Erholung!

Tai Pan Touristik – Ihr österreichischer Reiseveranstalter

Hier finden Sie eine kleine Auswahl aus unserer 
umfangreichen Produktpalette:

DUBAI  
Jebel Ali Golf Resort & Spa  §§§§§
tägliche Flüge mit Austrian

5 NF erleben schon um   1.039,–

WEIHNACHTSPLÄTZE VERFÜGBAR 

z.B. nach Phuket, Kho Samui,  
Dubai und Bali

2 Wochen erholen schon ab   2.047,–

GROSSE INDIENRUNDREISE 
inklusive Delhi, Jaipur, Agra uvm.

Rundreisen schon ab    1.699,–

Auf den Geschmack gekommen?
Fordern Sie noch heute unseren ausführlichen Asien & Orient 

Katalog 08/09 an oder besuchen Sie uns unter www.taipan.at!
Buchung und Information im Tai Pan Reisecenter und allen guten Reisebüros.
Tel: 01/ 90 233 999, e-mail: reisecenter@taipan.at –  wir beraten Sie gerne!




